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Gegenstand des Verfahrens: 
Die Klägerin beantragt die Feststellung der Nichtigkeit des Streitpatents EP 1 644 019 B2 
(«gegen Missbrauch geschützte Amphetamin-Verbindungen»). Die Klägerin macht geltend, 
dass das Streitpatent die Priorität der US 473929P sowie der US 567801P nicht gültig bean-
spruche und dass mangelnde Neuheit gegenüber AU 54168/68 vorliege. Weiter mangle es 
dem Streitpatent an erfinderischer Tätigkeit ausgehend von AU 54168/68, WO 2003/072046, 
US 3,843,796 und ausgehend vom Produkt Adderall® XR in Kombination untereinander und 
mit Pochopin et al., Pharmacokinetics of dapsone and amino acid prodrugs of dapsone, Drug 
Metabolism and Disposition 1994, S. 770-775, und Popochin et al., Amino acid derivatives of 
dapsone as water-soluble prodrugs, Intl. J. of Pharmaceutics 1995, S. 157-167. 
 
Die Beklagte beantragt die Abweisung der Klage und verteidigt das Streitpatent in fünf ein-
geschränkten Fassungen. 

 


